
 

 

1. Alle Anwesenden müssen einen negativen Coronatest (nicht älter als 24 

Stunden), einen 

Impfnachweis (mindestens 14 Tage nach der letzten erforderlichen 

Einzelimpfung gemäß  

der Vorgabe des Paul-Ehrlich-Institut), ein Genesennachweis (positiver 

Test, PCR, PoC-PCR oder weitere Methoden der 

Nukleinsäureamplifikationstechnik, mindestens 28 Tage, maximal 6 

Monate zurückliegend) vorlegen. Ausgenommen sind minderjährige 

Personen während des Sportbetriebs. Kinder bis zum 6. Lebensjahr sind von 

der Nachweispflicht ausgenommen. 

 

2. Außerhalb des Platzes ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen 

den Anwesenden einzuhalten. 

3. Ist es nicht möglich die Abstandsregel einzuhalten, so muss ein Mund-

Nasen-Schutz getragen  werden. 

4. Beim Betreten des Sportgeländes ist umgehend die Registrierung (QR 

Code, Luca App oder Kontaktnachverfolgungszettel) durchzuführen. Ist der 

Eingang nicht besetzt, so muss umgehend eine verantwortliche Person 

aufgesucht werden. Nach Registrierung bekommt der Besucher ein 

Registrierungsbändchen. 

5. Im Eingangsbereich befindet sich ein Desinfektionsmittelspender. 

6. Das Sportheim ist geöffnet (Hier gelten die aktuellen Hygienevorschriften) 

7. Die Umkleidekabinen und Duschen stehen zur Verfügung. 

8. Bei Benutzung der Toiletten muss der Abstand eigenverantwortlich 

eingehalten werden. Kann dieser Abstand nicht eingehalten werden ist ein 

Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Die Herrentoilette darf nur mit 3 Personen, 

die Damentoilette mit 2 Personen betreten werden. 

9. Das Hygienekonzept hängt deutlich sichtbar am Haupteingang aus und 

kann hier auch erklärt werden. 
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Ansprechpartner zum Hygienekonzept ist 

  der Vorstand des SV 1920 Höchen e.V. 


